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I. sozialrechtliche Abteilung 

Besetzung 
Bundesrichter Wirthlin, Präsident, 
Bundesrichter Maillard, Bundesrichterinnen Heine, Viscione, Bundesrichter Abrecht, 
Gerichtsschreiberin Kopp Käch. 

Verfahrensbeteiligte 
A.________, 
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Haag, 
Beschwerdeführer, 

gegen 

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, 
Beschwerdegegnerin. 

Gegenstand 
Unfallversicherung (Invalidenrente; Valideneinkommen; Invalideinkommen), 

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts Nidwalden vom 19. Oktober 2020 (SV 20
22). 

Sachverhalt: 

A. 
Der 1963 geborene A.________ war seit 1. Oktober 2006 als Baufacharbeiter bei der B.________ AG
angestellt und dadurch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) gegen die Folgen
von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Gemäss Unfallmeldung vom 8. November 2017 fiel er
am 12. Oktober 2017 von einem Baugerüst. Im Austrittsbericht des Spitals C.________ vom 16.
Oktober 2017, wo A.________ vom 12. bis 16. Oktober 2017 hospitalisiert war, wurden eine
Commotio cerebri, eine undislozierte Acetabulum- sowie Acromionfraktur links und eine
Rissquetschwunde frontal links diagnostiziert. Die Suva erbrachte die gesetzlichen Leistungen
(Heilbehandlung und Taggeld) und veranlasste die kreisärztliche Abschlussuntersuchung vom 12.
Februar 2020. Am 4. März 2020 stellte sie die Heilkostenleistungen per sofort sowie die
Taggeldleistungen per Ende März 2020 ein. Mit Verfügung vom 24. März 2020 sprach die Suva
A.________ sodann für die verbleibende Beeinträchtigung aus dem Unfallereignis vom 12. Oktober
2017 eine Integritätsentschädigung basierend auf einer Integritätseinbusse von 20 % zu, verneinte
indes mangels Erheblichkeit einen Anspruch auf eine Invalidenrente. Daran hielt sie mit
Einspracheentscheid vom 1. Juli 2020 fest. 

B. 
Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit der A.________ die Zusprechung einer Invalidenrente
gestützt auf einen Invaliditätsgrad von mindestens 70 % beantragen liess, wies das
Verwaltungsgericht des Kantons Nidwalden mit Entscheid vom 19. Oktober 2020 ab. 

C. 
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten lässt A.________ beantragen, es sei ihm in
Aufhebung des angefochtenen Entscheids ab 1. April 2020eine Invalidenrente gestützt auf einen
Invaliditätsgrad von mindestens 43% zuzusprechen. 

Die Suva schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz und das Bundesamt für
Gesundheit verzichten auf eine Vernehmlassung. 
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Erwägungen: 

1. 

1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten
Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem
anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der
Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter
Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu
offensichtlich sind (BGE 145 V 57 E. 4.2 mit Hinweis). 
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder
Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG). 

1.2. Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht werden, als
erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG), was in der Beschwerde
näher darzulegen ist (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 143 I 344 E. 3). Der vorinstanzliche
Verfahrensausgang allein bildet noch keinen hinreichenden Anlass im Sinn von Art. 99 Abs. 1 BGG
für die Zulässigkeit von unechten Noven, die bereits im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten
vorgebracht werden können (statt vieler: Urteil 8C 250/2021 vom 31. März 2022 E. 1.3). Echte
Noven, d.h. Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem vorinstanzlichen Entscheid entstanden
sind, sind vor Bundesgericht unzulässig (BGE 143 V 19 E. 1.2 mit Hinweisen). 

2. 
Der Beschwerdeführer rügt zunächst in prozessualer Hinsicht eine Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör, weil die Vorinstanz seine Noveneingabe vom 7. Juni 2021, da nach dem Datum
des angefochtenen Gerichtsentscheids vom 19. Oktober 2020 übermittelt, als verspätet nicht
berücksichtigt habe. Zudem verletze die erst zehn Monate nach der Entscheidfindung erfolgte
Urteilsausfertigung den Anspruch auf ein beschleunigtes Sozialversicherungsverfahren. Mit diesen
Rügen dringt er nicht durch. 

2.1. Selbst wenn die Nichtberücksichtigung der Noveneingabe als (nicht besonders schwerwiegende)
Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) zu qualifizieren wäre, würde diese als geheilt
betrachtet, da der Beschwerdeführer die Möglichkeit erhielt, sich vor dem Bundesgericht als einer
Instanz zu äussern, der vorliegend die volle Kognition in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zusteht
(E. 1.1 hiervor). Unter dieser Voraussetzung ist darüber hinaus - im Sinne einer Heilung des Mangels -
selbst bei einer schwerwiegenden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer
Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem
formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der
Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der
Sache nicht zu vereinbaren wären (BGE 142 II 218 E. 2.8.1; 137 I 195 E. 2.3.2; je mit Hinweisen).
Es sind mithin, wie E. 5.2.1 hernach zeigt, keine Gründe ersichtlich, die gegen die Heilung einer
allfälligen Gehörsverletzung sprechen könnten. 

2.2. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Anspruchs auf ein beschleunigtes
Sozialversicherungsverfahren (Art. 61 lit. a ATSG) rügt, legt er nicht dar, eine
Rechtsverzögerungsbeschwerde erhoben oder anderweitig auf eine beförderlichere Behandlung
seines Rechtsmittels gedrängt zu haben. Ein Schaden, der durch die Verfahrensdauer entstanden
wäre, ist sodann nicht ersichtlich. Da zudem auch bei übermässiger Verfahrensdauer kein Anspruch
auf Wiedergutmachung in Form von Zusprache einer materiellrechtlich nicht geschuldeten
Sozialversicherungsleistung besteht (BGE 129 V 411 E. 3.4; Urteile 8C 489/2016 vom 29. November
2016 E. 2; 8C 616/2016 vom 4. November 2016 E. 2), braucht vorliegend nicht geprüft zu werden, ob
die Verfahrensdauer tatsächlich als überlang zu qualifizieren ist. 

3. 

3.1. In materieller Hinsicht streitig ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es in
Bestätigung des Einspracheentscheids vom 1. Juli 2020 einen Rentenanspruch nach UVG verneinte.
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Umstritten sind namentlich das vom kantonalen Gericht festgesetzte hypothetische Einkommen im
Gesundheitsfall (Valideneinkommen) sowie der nach Eintritt der Gesundheitsschädigung
zumutbarerweise noch erzielbare Verdienst (Invalideneinkommen). Die Integritätsentschädigung war
bereits im Einspracheverfahren nicht mehr strittig, sodass diesbezüglich Teilrechtskraft eingetreten
ist (vgl. dazu BGE 144 V 354 E. 4.3 mit Hinweisen). 

3.2. Die Vorinstanz legte die rechtlichen Grundlagen zum Anspruch auf eine Invalidenrente der
Unfallversicherung (Art. 18 Abs. 1 UVG) und zur Ermittlung des Invaliditätsgrades bei Erwerbstätigen
nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs (Art. 16 ATSG) zutreffend dar. Darauf wird
verwiesen. 

3.3. Zu ergänzen ist, dass es bei der Anwendung der gesetzlichen und rechtsprechungsgemässen
Regeln über die Durchführung des Einkommensvergleichs, einschliesslich derjenigen über die
Anwendung der Tabellenlöhne der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE), um Rechtsfragen
geht. Die Feststellung der beiden hypothetischen Vergleichseinkommen ist Tatfrage, soweit sie auf
konkreter Beweiswürdigung beruht, hingegen Rechtsfrage, soweit sich der Entscheid nach der
allgemeinen Lebenserfahrung richtet. Letzteres betrifft etwa die Fragen, ob Tabellenlöhne anwendbar
sind, welches das massgebliche Kompetenzniveau ist und ob ein Abzug vom Tabellenlohn
vorzunehmen ist (BGE 143 V 295 E. 2.4; 132 V 393 E. 3.3; Urteil 8C 250/2021 vom 31. März 2022
E. 2.3). Ob ein Abzug vom Tabellenlohn zu gewähren sei, ist eine vom Bundesgericht frei
überprüfbare Rechtsfrage. Dagegen ist die Höhe des (im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten)
Abzugs eine Ermessensfrage und daher letztinstanzlich nur bei Ermessensüberschreitung, -
missbrauch oder -unterschreitung korrigierbar (BGE 146 V 16 E. 4.2 mit Hinweisen). 

4. 

4.1. Das Valideneinkommen für das Jahr 2020 setzte die Suva gestützt auf die Lohnangaben der
B.________ AG vom 4. März 2020 auf Fr. 63'700.- (Fr. 4900.- x 13) fest. Das kantonale Gericht ging
vom gleichen Valideneinkommen aus. Es legte dar, der Beschwerdeführer sei auch nach dem Unfall
für seine frühere Arbeitgeberin tätig und erziele gemäss deren Angaben vom 4. März 2020 für ein
30%-Pensum einen monatlichen Lohn von Fr. 1470.-, was für ein Vollpensum einen Monatslohn von
Fr. 4900.- ergebe. Darauf könne für die Ermittlung des Valideneinkommens grundsätzlich abgestellt
werden. Anlass für eine Parallelisierung dieses Einkommens - so die Vorinstanz - bestehe nicht, liege
es doch leicht über dem bei der gleichen Arbeitgeberin vor dem Unfall erzielten Einkommen und auch
über dem Mindestlohn gemäss Gesamtarbeitsvertrag (GAV) von Fr. 4670.- für die Mitarbeiterkategorie
B der Plattenleger und Ofenbauer, in die der Beschwerdeführer als ungelernter Mitarbeiter eines
diesem GAV unterstellten Betriebs einzuordnen sei. Das kantonale Gericht zeigte sodann auf, dass
der Monatslohn von Fr. 4900.- auch andern branchenüblichen Mindestlohnansätzen entspricht und
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund
invaliditätsfremder Umstände einen deutlich unterdurchschnittlichen Lohn erzielen würde. Damit habe
sich bereits die Suva im angefochtenen Einspracheentscheid auseinandergesetzt, ohne dass der
Beschwerdeführer konkret darlegen würde, weshalb ein Lohn von Fr. 4900.- für die bei der
B.________ AG ausgeübte Tätigkeit deutlich unterdurchschnittlich wäre. 

4.2. Zu Recht nicht bestritten ist, dass für die Festsetzung des Valideneinkommens am zuletzt
erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepassten Lohn
anzuknüpfen ist, da es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre (BGE 144 I 103 E. 5.3; 135 V 58 E. 3.1; vgl. auch
BGE 135 V 297 E. 5.1; 134 V 322 E. 4.1). Wie die Vorinstanz darlegte, ist dem Umstand, dass eine
versicherte Person aus invaliditätsfremden Gründen (z.B. geringe Schulbildung, fehlende berufliche
Ausbildung, mangelnde Deutschkenntnisse, beschränkte Anstellungsmöglichkeiten wegen
Saisonnierstatus) ein deutlich unterdurchschnittliches Einkommen erzielte, bei der
Invaliditätsbemessung nach Art. 16 ATSG Rechnung zu tragen, sofern keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass sie sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügen
wollte (sogenannte Parallelisierung der Vergleichseinkommen; BGE 125 V 146 E. 5c/bb; Urteil 8C
461/2021 vom 3. März 2022 E. 4.2.1). Bei der Prüfung der Unterdurchschnittlichkeit des
Valideneinkommens ist zum Vergleich in erster Linie das branchenübliche statistische Einkommen
gemäss der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen
Lohnstrukturerhebung (LSE) heranzuziehen (BGE 141 V 1 E. 5.6). Der Validenlohn kann gemäss
Rechtsprechung grundsätzlich dann nicht als unterdurchschnittlich qualifiziert werden, wenn er den
Mindestverdienstvorgaben eines vom Bundesrat für allgemein verbindlich erklärten
Gesamtarbeitsvertrages (GAV) im entsprechenden Berufszweig entspricht, werden dort doch die
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branchenüblichen Einkommen präziser abgebildet als in der LSE. Eine Parallelisierung der
Vergleichseinkommen fällt in einem solchen Fall daher praxisgemäss ausser Betracht (Urteile 8C
461/2021 vom 3. März 2022 E. 4.2.1 und 8C 677/2021 vom 31. Januar 2022 E. 4.2.2; je mit
Hinweisen). 

4.2.1. Dem Beschwerdeführer ist zunächst insoweit Recht zu geben, als die Vorinstanz für die
Festsetzung des Valideneinkommens in widersprüchlicher Weise den zuletzt erzielten, der
Einkommensentwicklung angepassten Verdienst als massgebend bezeichnete, dann aber auf das
gemäss Angaben der Arbeitgeberin vom 4. März 2020 nach dem Unfall erzielte, auf ein Vollpensum
hochgerechnete Einkommen von monatlich Fr. 4900.- abstellte. Was eine versicherte Person nach
einem Unfallereignis verdiente, ist für die Ermittlung des Valideneinkommens indes ohne Belang,
betrifft dies doch gerade nicht das hypothetische Einkommen im Gesundheitsfall, sondern das
Invalideneinkommen. Vorliegend kann der Beschwerdeführer aus der widersprüchlichen
Argumentation im angefochtenen Entscheid jedoch nichts zu seinen Gunsten ableiten. Wie die Suva
im Einspracheentscheid vom 1. Juli 2020 korrekt aufzeigte, beträgt das Valideneinkommen im Jahr
2020 gemäss den Angaben der Arbeitgeberin vom 4. März 2020 Fr. 63'700.- bzw. ebenfalls Fr. 4900.-
pro Monat. 

4.2.2. Was die Rüge der fehlenden Parallelisierung infolge Unterdurchschnittlichkeit des
Valideneinkommens anbelangt, kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden.
Wie im Einspracheentscheid vom 1. Juli 2020 dargelegt und von der Vorinstanz bestätigt wurde, ist
die B.________ AG dem Landes-Gesamtarbeitsvertrag für das Plattenleger- und Ofenbaugewerbe
unterstellt und der Beschwerdeführer bei ihr als Handlanger für Plattenleger-Ofenbau in der
Lohnkategorie B angestellt. Gemäss Lohnvereinbarung ab 1. Januar 2020 zum ab 1. Juli 2018
gültigen "Landes-Gesamtarbeitsvertrag 2018-2020 für das Plattenleger- und Ofenbaugewerbe" beträgt
der Mindestlohn in der Kategorie B Fr. 4670.- pro Monat. Die Mindestlöhne gemäss dieser
Lohnvereinbarung gelten ab 1. Januar 2020 und sind mithin für die Prüfung der
Unterdurchschnittlichkeit des Valideneinkommens 2020 massgebend. Die zusammen mit der E-Mail
der Zentralen Paritätischen Berufskommission Platten - Ofen vom 20. August 2021 eingereichten
Lohnvereinbarungen im Gesamtarbeitsvertrag für das Plattenlegergewerbe der Jahre 2007-2013 sind
demzufolge ohne Relevanz, weshalb auf die Frage der novenrechtlichen Zulässigkeit nicht näher
einzugehen ist (vgl. E. 1.2 hiervor). Da das gestützt
auf die Angaben der Arbeitgeberin für das Jahr 2020 auf monatlich Fr. 4900.- festgesetzte
Valideneinkommen über den Mindestvorgaben des GAV im entsprechenden Berufszweig liegt, kann
es rechtsprechungsgemäss grundsätzlich nicht als unterdurchschnittlich bezeichnet werden, selbst
wenn es unter dem LSE-Lohnniveau (Tabelle TA1 tirage skill level, Kompetenzniveau 1, Männer) im
Baugewerbe liegt (Urteil 8C 607/2018 vom 20. Februar 2019 E. 2.3 mit Hinweisen; vgl. auch Urteile
8C 461/2021 vom 3. März 2022 E. 4.2.1 und 8C 677/2021 vom 31. Januar 2022 E. 4.2.2; je mit
Hinweisen). Nichts anderes ableiten kann der Beschwerdeführer aus dem Urteil 8C 759/2017 vom 8.
Mai 2018. Wohl wurde darin offen gelassen, ob es sachgerecht sei, bei einem bereits seit vielen
Jahren in der Baubranche erwerbstätigen Versicherten auf den GAV-Minimalverdienst abzustellen,
doch liegt vorliegend das gestützt auf die Angaben der Arbeitgeberin für das Jahr 2020 ermittelte
hypothetische Einkommen im Gesundheitsfall von monatlich Fr. 4900.- deutlich über dem ab 1.
Januar 2020 geltenden Mindestlohn gemäss massgebendem GAV von Fr. 4670.-. Von der Vornahme
einer Parallelisierung wurde mithin gemäss konstanter Rechtsprechung zu Recht abgesehen. 

4.3. Zusammenfassend ist nach Gesagtem für das Jahr 2020 von einem Valideneinkommen von Fr.
63'700.- auszugehen. 

5. 

5.1. Das Invalideneinkommen bestimmte das kantonale Gericht in Bestätigung des
Einspracheentscheids vom 1. Juli 2020 auf der Grundlage der LSE 2018 (Tabelle TA1 tirage skill
level, Zentralwert, Total, Kompetenzniveau 1, Männer), was einem Ausgangswert von Fr. 5417.- pro
Monat entspricht. Unter Berücksichtigung der betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7
Stunden sowie der Nominallohnentwicklung in den Jahren 2019 und 2020 wurde das
Invalideneinkommen für das Jahr 2020 auf Fr. 68'446.05 festgesetzt. Die Vorinstanz bestätigte die
Auffassung der Suva, wonach ein Abzug vom Tabellenlohn in der Höhe von 5 % gerechtfertigt sei,
wodurch sich das Invalideneinkommen auf Fr. 65'023.75 reduzierte. 

5.2. Grundsätzlich unbestritten und nicht zu beanstanden ist die Ermittlung des Invalideneinkommens
anhand der Tabelle TA1 tirage_ skill level der LSE 2018. 
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5.2.1. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, soweit er geltend macht, es sei bei der
Festsetzung des Invalideneinkommens anhand der Tabelle TA1 tirage skill level nicht vom
Zentralwert, sondern vom Wert des untersten Quartils auszugehen, was für das Jahr 2020 ein
Invalideneinkommen von Fr. 57'483.- ergebe. Er beantragt damit eine Änderung der Rechtsprechung
und beruft sich auf am Weissenstein-Symposium "Fakten oder Fiktion? Die Frage des fairen Zugangs
zu Invalidenleistungen" vom 5. Februar 2021 präsentierte Gutachten sowie auf publizierte Beiträge
von Prof. em. Gabriela Riemer-Kafka (Jusletter 22. März 2021), Prof. Dr. Thomas Geiser (HAVE
1/2021, S. 74 ff.) und Rechtsanwalt Martin Hablützel (Jusletter 10. Mai 2021). Ob diese Gutachten
und Beiträge im vorliegenden Verfahren novenrechtlich überhaupt zulässig wären (vgl. E. 1.2 hiervor),
braucht nicht abschliessend beantwortet zu werden. Mit Urteil 8C 256/2021 vom 9. März 2022, zur
Publikation vorgesehen, hat das Bundesgericht nämlich u.a. mit Bezugnahme auf die am
Weissenstein-Symposium präsentierten Gutachten und auch auf inzwischen publizierte Beiträge
entschieden, dass im heutigen Zeitpunkt kein ernsthafter sachlicher Grund für die Änderung der
Rechtsprechung besteht,
wonach Ausgangspunkt für die Bemessung des Invalideneinkommens anhand statistischer Werte
grundsätzlich die Zentral- bzw. Medianwerte der LSE darstellen. Dieses zur bis 31. Dezember 2021
geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt - wie in dessen E.
9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt - infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des
Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler
Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG)
auch für den Bereich der Unfallversicherung. 

5.2.2. Der Beschwerdeführer beantragt sodann auf Seiten des Invalideneinkommens einen höheren
als den gewährten leidensbedingten Abzug von 5 %. Begründet wurde dieser Abzug im
angefochtenen Entscheid mit den unfallbedingten körperlichen Einschränkungen und der damit
verbundenen, leicht unterdurchschnittlichen Verwertbarkeit der Arbeitsfähigkeit des
Beschwerdeführers. Die Vorinstanz legte dar, weder der Umstand, dass nur mehr leichte bis
mittelschwere Arbeiten zumutbar seien noch das Alter oder die mangelhaften Sprachkenntnisse
würden einen weitergehenden Abzug rechtfertigen. Damit setzt sich der Beschwerdeführer nicht
auseinander, ebenso wenig macht er geltend, das kantonale Gericht habe das ihm zustehende
Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt. Er erwähnt lediglich Umstände, die seines Erachtens den
gewährten Abzug von 5 % als zu tief erscheinen liessen. Folglich bleibt es beim laut angefochtenem
Entscheid zu berücksichtigenden leidensbedingten Tabellenlohnabzug von 5 %, weshalb die
vorinstanzliche Festsetzung des zumutbaren Invalideneinkommens auf Fr. 65'023.75 (vgl. E. 5.1
hiervor) nicht zu beanstanden ist. 

6. 
Zusammengefasst verletzte das kantonale Gericht kein Bundesrecht, indem es eine unfallbedingte
rentenbegründende Erwerbseinbusse und damit einen Rentenanspruch (vgl. Art. 18 Abs. 1 UVG)
verneinte. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen. 

7. 
Die Gerichtskosten werden dem unterliegenden Beschwerdeführer auferlegt (Art. 66 Abs. 1 BGG). 

Demnach erkennt das Bundesgericht: 

1. 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 

2. 
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. 

3. 
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht Nidwalden, Sozialversicherungsabteilung,
und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt. 

Luzern, 18. Mai 2022 

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung 
des Schweizerischen Bundesgerichts 
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Der Präsident: Wirthlin 

Die Gerichtsschreiberin: Kopp Käch 
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